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Blicke in das Geistesleben III 

Genderismus und                      

Geschlechter-Apartheid 

Lorenzo Ravagli 

Die Politsekte des Genderismus[1], die angetreten ist, 

das Individuum von der Identifikation mit seinen biolo-

gischen Geschlechtseigenschaften – also seiner Rassifi-

zierung – zu befreien, zerstört nicht nur die Sprache, in-

dem sie sie in ein byzantinisches Gestrüpp sinnwidriger 

Formeln zu pressen versucht, sie sperrt auch die Gesell-

schaft immer mehr in die Zwangsjacke des Ge-

schlechts-Rassismus. 

Jüngstes Beispiel für letzteres ist der Vorstoß des bran-

denburgischen Landtags am 31. Januar 2019 zur Ein-

führung eines – wahrscheinlich verfassungswidrigen – 

Gesetzes, das Parteien zwingend vorschreibt, bei der 

Kandidatenaufstellung für Wahlen nach dem Prinzip 

der Geschlechts-Parität zu verfahren.[2] Entscheidend 

für die Aufstellung sollen nicht mehr individuelle Befä-

higung, politische Einstellung oder Verdienste für die 

Öffentlichkeit sein, sondern das Geschlecht. 

Durch das Gesetz wird nicht, wie von manchen behaup-

tet[3], das freie, gleiche und geheime Wahlrecht abge-

schafft, denn nach wie vor und nach den gleichen Ver-

fahren hätte der Wähler die Wahl zwischen den aufge-

stellten Kandidaten. Abgeschafft würde das Wahlrecht 

in seiner bisherigen Form, wenn nicht die Kandidaten, 

sondern die Wähler z. B. paritätisch zur Wahl zwangs-

verpflichtet oder dazu gezwungen würden, ihre Stim-

men paritätisch zu vergeben. 

Stattdessen wird durch das Gesetz ein neuer Rassismus 

eingeführt. Der alte teilte Menschen nach ihren sichtba-

ren körperlichen Eigenschaften in eine unterschiedliche 
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